
1. Der Rat stimmt dem einstimmigen Votum des Schulausschusses zur Errichtung einer 
Gemeinschaftsschule einschließlich des erarbeiteten Konzeptentwurfes in Eitorf zu.  

2. Der Bürgermeister teilt diese Absicht dem Schulministerium und der Bezirksregierung mit. 
3. Die formelle Antragstellung zur Errichtung der Gemeinschaftsschule wird zunächst bis zum Vorliegen 

der gesetzlichen Grundlagen und rechtlichen Rahmenbedingungen zurückgestellt. 
4. Der Rat befasst sich nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen schnellstmöglich mit der 

entsprechenden Beschlussfassung. 


